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TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 242/2013 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH 
 

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 
im Produkt 06.01.03 – Zuweisungen und Zuschüssefür lfd. Zwecke 
an übrige Bereiche - 
Datum 

05.12.13 
Geschäftszeichen 

4/51 
Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 

 
Federführender Fachbereich:  

Fachbereich 4 - Familie und Bildung 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit 

Rat der Stadt Schwelm 12.12.2013 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Bei der Haushaltsstelle 06.01.03.531800 - "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 
Zwecke an übrige Bereiche" - werden überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 
für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 51.220,-- EUR bewilligt.  
Als Deckung stehen Minderaufwendungen/Auszahlungen bei den Haushaltsstellen 

- 05.03.01.533914 in Höhe von 15.000 € 
- 05.03.01.533916 in Höhe von 10.000 € 
- 05.03.01.533918  in Höhe von 26.220 € zur Verfügung. 

 
 
 
Sachverhalt:  
Die Kindergartenlandschaft in Schwelm hat sich durch den Ausbau der U3-Betreuung 
nachhaltig verändert. Neue Einrichtungen sind hinzugekommen, bestehende wurden 
umgebaut oder erweitert, um den gesetzlichen Ansprüchen (Rechtsanspruch) zu 
genügen. Die freien Träger der Jugendhilfe arbeiten in diesem Zusammenhang eng 
mit dem öffentlichen Träger zusammen, so z.B. die AWO durch die Erweiterung der 
Gruppen in der Kita Oelkinghauser Straße und den Neubau der Kita an der 
Grothestrasse (Investorenmodell).  Durch die Erweiterung sind  im lfd. 
Kindergartenjahr wesentlich mehr  - und in der U3- Betreuung auch höhere - 
Kindpauschalen beantragt und bewilligt worden. Dadurch steigen auch die 
Trägeranteile und damit die Ausgaben, die als Zuschuss der Stadt für die 
Trägeranteile an die AWO geleistet werden müssen. 
Für das Hh-Jahr 2013 werden aufgrund der beschriebenen Problematik bei der 
Haushaltsstelle 06.01.03.531800 - "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche" zusätzlich 51220,- € benötigt.  
 
Als Deckung stehen Minderaufwendungen/Auszahlungen bei den Haushaltsstellen 

- 05.03.01.533914 in Höhe von 15.000 € 
- 05.03.01.533916 in Höhe von 10.000 € 
- 05.03.01.533918  in Höhe von 26.220 € zur Verfügung. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Produkt Nr. 
06.01.03.531

800       

Bezeichnung 
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  

 
 
Aufwand 

 
Ertrag 

 
Einmalig 

 
Wiederkehrend

   
Investiv

 
Konsumtiv 

   
Bedarf i. Haushaltsjahr 

-51220,00 

Folgekosten 

      

 

Im Etat enthalten: 

 
 

ja  

nein  

 
Deckungsvorschlag: 
 
- 05.03.01.533914: 15.000,-€ 
- 05.03.01.533916: 10.000,-€ 
- 05.03.01.533918: 26.220,-€      
 
 Der Bürgermeister  

i.V. gez. Schweinsberg 
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